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mustergültigen Vorlagen zu bilden und nach solchen zu arbeiten, noch

lange nicht erfüllt. Die Muster- und Modellsammlung hat ebensowohl
den Zweck, auch den Geschmack des Publikums zu bilden, und dieses

— selbstverständlich so weit seine finanziellen Mittel es ihm erlauben

— zu veranlassen, dem Gewerbestand durch entsprechende Aufträge
auch Gelegenheit zu künstlerischer Bethätigung zu geben. Wer sich ein

Haus baut, wer sich ein Zimmer neu einrichtet und auf künstlerische

Ausstattung Wert legt, sollte nicht versäumen, in der Muster- und

Modellsammlung sich Rats zu erholen; er kann daselbst sich auch

überzeugen, daß wir in Chur Handwerker besitzen, die im Stande sind, sehr

weitgehenden Anforderungen zu genügen, und daß eine solide und

geschmackvolle Zimmereinrichtung in Chur ebenso gut und ebenso billig
erstellt werden kann, als anderswo. Auf diese Weise mit beizutragen
an der Hebung des Handwerks und zugleich des Nationalwohlstandes
sollte jeder Vermögliche sich zur Pflicht machen.

Bêàlàngm à nàrforsàà OchMaft.
(Aus den Protokollen der Gesellschaft.)

Die Naturforschende Gesellschaft eröffnete ihre Sitzungen den

20. Oktober. Die Vorstandswahlen hatten folgendes Ergebnis: Hr.
Dr. P. Lorenz, Präsident, Hr. Dr. Fr. Kaiser, Vizepräsident, Hr. Dr.
C. Bernhard, Aktuar, Hr. Hauptm. Pet. Bener, Kassier, Hr. Major
A. Zuan, Bibliothekar und die HH. Professor Dr. G. Nußberger und

Professor Dr. Tarnuzzer, Beisitzer.

Hr. Prof. Dr. Chr. Tarnuzzer hielt einen Vortrag über das

Rutschgebiet von Peiden. Anläßlich der Frage, ob das
abgebrannte Dorf Peiden an der bisherigen Stelle oder an einer andern

weniger gefährlichen wieder aufgebaut werden solle, hatte die hohe

Regierung den Vortragenden beauftragt, das ganze Rutschgebiet zu
untersuchen und ein bezügliches Gutachten abzugeben. Das Ergebnis ist im
Wesentlichen folgendes: Die linke Glennerseite besteht an der Oberfläche

vielfach nicht aus eigentlichem Bündnerschiefer, sondern aus
aufgelagerten Schuttmassen. Die Basis dieses ganzen Gebietes, d. h. das
linke Glennerufer wird nun fortwährend angefressen, sowohl durch die

Gewalt des Glenners allein, als besonders auch durch Querströmungen
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in demselben, welche durch die Einmündung der wilden Bäche der

Töbel von Duvin, Pitasch und Riein entstehen. Es wird dies an

Hand verschiedener geologischer Funde an Ort und Stelle erläutert.
Die Folge dieser Eroston der Basts ist natürlich ein Nachrutschen des

ganzen Schuttgebietes. Außerdem ist besonders der mittlere Teil des

Gebietes sehr wasserzügig. Wasserausschwitzungen und Quellen in
größerer Zahl deuten darauf hin.

Da die Peidener nicht gesonnen sind, ihr Dorf auf dem aus
solidem Gestein bestehenden rechten Glennerufer aufzubauen, wie
vorgeschlagen war, so empfiehlt der Vortragende Folgendes zum Schutze der

früheren Stelle. Ein Längswuhr am linken Glennerufer, Entwässerung,

besonders des mittleren Teils des Rutschgebietes, Verminderung
der durch die Zuflüsse bedingten Querströmung im Glenner durch

geeignete Sprengarbeiten.
Den 3. November hielt Herr Dr. P. Lorenz einen Vortrag:

Vorschläge zur Revision des bündnerischen Fischereigesetzes.

Der Referent macht uns zuerst mit der Geschichte unserer
Fischereigesetzgebung bekannt. Unser jetziges kantonales Gesetz stammt
vom Jahre 1362, und 1875 wurde das Bundesgesetz erlassen. Seither
wurden zu wiederholten Malen vom Kleinen Rat, Standeskommission
und Spezialkommisstonen Entwürfe ausgearbeitet, welche unser Gesetz

mit dem eidgenössischen in Einklang bringen sollte. Zwei Entwürfe
kamen zur Volksabstimmung und wurden verworfen.

Momentan liegt ein Doppelentwurf der Regierung vor, der in
der diesjährigen Großratssesfion zur Behandlung gelangen sollte. Auf
Gesuch von Hrn. Dr. Lorenz wurde die Beratung verschoben und

derselbe wünscht nun, daß die Sache in unserer Gesellschaft diskutiert

werde, und daß letztere eventuell mit Vorschlägen an die Regierung
gelange. Nach seiner Ansicht wären im Wesentlichen folgende
Vorschläge zu machen. Die Fischerei ist kantonal, und der Kanton erhebt

Patenttaxen. Die Gemeinden haben das Recht, auch ihrerseits Taxen

zu erheben. Die Schonzeit wird auf die Zeit vom 15. September bis
Ende Juni ausgedehnt, die Netzmaschenweite soll nicht unter 2,1 Cm.
sein. Kleinere als 20 Cm. lange Forellen dürfen nicht gefangen
werden. Erstellung von Fischleitern, wo solche nötig sind.

Nach kurzer Diskussion wird einstimmig beschlossen, eine Eingabe
im Sinne der Vorschläge des Referenten anMe Regierung zu machen.
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Den 17. November hielt Hr. Kantonstierarzt E. Jsepponi

einen Vortrag über Serum-Einspritzungen zur Erkennung,
Verhütung und Heilung von ansteckenden Krankheiten.
Der sehr interessante Vortrag wird in der folgenden Nummer des

„Monatsblattes" vollständig publiziert werden.

Grdöeöen in Hrauöünden im Iayre 1895.

Der Bericht der schweiz. Erdbebenkommisston über die Erdbeben
der Schweiz im Jahre 1895 enthält folgende, Erdbeben im Kanton
Graubünden betreffende Stellen:

1. Den 26. Juni 1 Uhr 50 Minuten nachmittags verspürte man
in Scanfs einen Erdstoß von S.-W.—N.-O. Anhaltendes Zittern der

Häuser, Klirren der Fenster. Das benachbarte Italien und Tirol
melden für diesen Tag keine Beben.

2. Den 7. August zirca 8 U. 50 M. abends wurde ein Erdstoß
in den Kantonen Graubünden, Glarus und Dessin, im Tirol und

Italien verspürt.
Aus Haldenstein, N.-W. Chur, berichtet ein zuverlässiger

Beobachter: „Am Abend des 7. August, 10 Min. vor 9 Uhr, spürte ich eine

ganz leichte, wellenförmige Erderschütterung, begleitet von einem Rauschen

wie vom Wind bei völliger Windstille; denn an einem ganz nahe

stehenden Nußbaume bewegte sich nicht ein Blättchen; scheinbar von S.
kommend, nur etwa 2 Sek. dauernd, bemerkbar durch Knistern in den

Wänden."

Braggio, im südlichen Val Calanca: Um 8 U. 47 M. drei kurze

Stöße von unten, wie wenn eine Person absichtlich die Zimmerdecke in
zitternde Bewegung gebracht hätte, zuletzt ein schwaches Zittern. Ganze

Dauer 6 Sekunden.

Soglio im Bergell: 8. U. 45 M. starke wellenförmige Stöße,
30 Sekunden dauernd, scheinbar von N.-O.—S.-W. Die Holzwände
krachten. Kranke wurden im Bett gerüttelt.

Die Stöße repräsentieren ein apenninisch-alpines Beben,
umschrieben durch: Siena - Venedig-Feltre-Pusterthal-Haldenstein-Glarus-
Ameglia-Pisa. Das Schüttergebiet ist eine N.—S. sich erstreckende

Ellipse mit einer großen Axe von ca. 410 Km. und einer kleinen von
2
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